
  1 von 2 

9852 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur 

über den Beschluss des Nationalrates vom 28. Juni 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens geändert wird, 
das Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, 
das Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz, das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 geändert werden, ein Bundesgesetz über die 
Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern erlassen wird, das 
Ausschreibungsgesetz 1989, das Schulorganisationsgesetz, das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, das 
Schulzeitgesetz 1985, das Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, das 
Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, das Bundesgesetz BGBl. Nr. 420/1990, das 
Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge, das Hochschulgesetz 2005, das Schulpflichtgesetz 1985, das 
Berufsreifeprüfungsgesetz, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das 
Schülerbeihilfengesetz 1983, das Privatschulgesetz, das Religionsunterrichtsgesetz, das 
Bildungsdokumentationsgesetz, das Schülervertretungengesetz, das BIFIE-Gesetz 2008 
sowie das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz 
aufgehoben wird und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und 
forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, das Bundes-
Personalvertretungsgesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden 
(Bildungsreformgesetz 2017) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates hat im Wesentlichen folgende Ziele: 
 - Neuordnung der Behörden (Bildungsdirektionen als gemeinsame Bund-Land-Behörde statt 

Landesschulrat bzw. Stadtschulrat für Wien),  
 - Ausbau der Schulautonomie sowie die Weiterentwicklung der Objektivierung im Rahmen der 

Besetzung von leitenden Funktionen im Schuldienst sowie 
 - Möglichkeit des Clusterns von Schulen.  

Dieser Beschluss des Nationalrates ist ein Fall des Artikels 44 Absatz 2 B-VG und bedarf daher der in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zustimmung des Bundesrates. 
 
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 4. Juli 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat René Pfister. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Mag. Daniela Gruber-Pruner, David 
Stögmüller, Hans-Jörg Jenewein, MA, Marianne Hackl, Angela Stöckl-Wolkerstorfer, René Pfister, 
Monika Mühlwerth, Rosa Ecker und Mag. Klaus Fürlinger. 
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Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat René Pfister gewählt. 

Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juli 2017 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Absatz 2 B-VG die verfassungs-

mäßige Zustimmung zu erteilen.  

Wien, 2017 07 04 

 René Pfister Monika Mühlwerth 
 Berichterstatter Vorsitzende 

www.parlament.gv.at




